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Straße 
Ausbaukosten 

Beitrags- 
rechtliche 
Situation *1 

Pkt. Stand der 
Bebauung 
in % 
*2 

Pkt. Zustand  
der Bau- 
straße 
*3 

Pkt. Funktion 
der Straße *4 
Schulweg / 
Kindergarten 

Pkt. Art der 
Erschließungs
anlage  
*5 

Pkt. Ausbau- 
reihenfolge 
*6 

Pkt. ∑ Priori
-tät 

Buschlandweg 
unteres Teilstück 
(Farnweg – Laurenzstr.) 
 
2024 beschlossen 
Ausbau 2026 

teilw. 
abgelöst seit 
2003 

22 90% 10 mittel 5 Kindergarten 10 Haupt-
erschließung 

6 Zusammen 
mit 
Lammerts-
hook 

-15 38 1 

Lammertshook 
 
2024 beschlossen 
Ausbau 2026  

abgelöst seit 
2021 

4 nicht 
komplett 

0 gut 0 keine 
besondere 

0 Anliegerstraße 3 Zusammen 
mit 
Buschlandw
eg 

5 12 5 

An den Wiesen (Teil C)  
(Schnatweg bis Hs-Nr. 
39a) 

abgelöst seit 
2003 

22 nicht 
komplett 

0 mittel 5 Buslinie 10 Haupt-
erschließung 

6 nach 
Erschließung 
der BG 

-15 28 2 

2. BA Langenhorster 
Weg (An den Wiesen-
Rosenstr.) 

abgelöst seit 
2014 

11 85% 0 schlecht 10 Buslinie 10 Haupt-
erschließung 

6 nach Ausbau 
BG rückwärtig 
Langenhorste
r Weg 

-15 22 3 

Markenkamp 
(nördl. Bereich) 
(nur einseitig bebaut!!!) 

abgelöst 
seit 1997 

28 nicht 
komplett 

0 gut 0 keine 
besondere 

0 Anliegerstraße 3 nach 
Erschließung 
BG 

-15 16 4 

Am alten Grenzstein abgelöst seit 
2024 

1 nicht 
komplett 

0 gut 0 keine 
besondere 

0 Anliegerstraße 3 Vor 2. BA 
Langenhorste
r Weg 

5 9 5 

Von-Druffel-Straße Teilw. 
abgelöst 
(noch nicht 
alle 
verkauft) 

0 nicht 
komplett 

0 gut 0 keine 
besondere 

0 Anliegerstraße 3   3 6 

Sunnenbrink Teilw. 
abgelöst 
(noch nicht 
alle 
verkauft) 

0 nicht 
komplett 

0 gut 0 keine 
besondere  

0 Anliegerstraße 3   3 6 
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Erläuterung: *1 Betragsrechtliche Situation: Bis zur vollständigen Bebauung pro Jahr 1 Punkt. 
  *2 Stand der Bebauung in %: komplett und über 90 % = 10 Punkte, ansonsten 0 Punkte 
  *3 Zustand der Baustraße: gut = 0 Punkte, mittel = 5 Punkte, schlecht = 10 Punkte.  
  *4 Funktion der Straße: Schulweg und Zuwegung zum Kindergarten = 10 Punkte, ansonsten 0 Punkte 
  *5 Art der Erschließungsanlage: Haupterschließung = 6 Punkte, Anliegerstraße = 3 Punkte, Anlieger-/Stichstraße = 0 Punkte 
  *6 Ausbaureihenfolge: Da die Straßen in den Baugebieten von innen nach außen ausgebaut werden sollen, werden von –15 bis 5 Punkte vergeben. 


